
Überbrückungshilfe III 
Die Überbrückungshilfe unterstützt Unternehmen, Soloselbstständige sowie selbständige 
Freiberuflerinnen und Freiberufler, die besonders stark von der Corona-Krise betroffen sind. Es 
handelt sich um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Überbrückungshilfe II 
läuft derzeit noch bis zum 31. Dezember 2020. Anträge können rückwirkend noch bis zum 31. 
Januar 2021 gestellt werden. Das Programm wird nun als Überbrückungshilfe III bis Ende Juni 
2021 verlängert und deutlich erweitert. Die Überbrückungshilfe III soll deutliche Verbesserungen 
für Soloselbständige und die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft sowie die 
Reisebranche mit sich bringen. 

Wer ist antragsberechtigt? 
Die Überbrückungshilfe III richtet sich an Unternehmen, Soloselbstständige sowie selbständige 
Freiberuflerinnen und Freiberufler mit einem jährlichen Umsatz bis zu 500 Millionen Euro. Die 
bisherige Beschränkung auf kleine und mittlere Unternehmen entfällt, da aufgrund der Dauer der 
Krise auch größere Unternehmen stärker auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Sie 
müssen ihren Sitz oder  Betriebsstätte im Inland haben und müssen bereits vor dem 1. Mai 2020 
am Markt tätig gewesen sein. Voraussetzung ist ein entsprechend hoher Umsatzrückgang. 
Dieser liegt vor für Unternehmen 

 mit entweder einem Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei zusammenhängenden 
Monaten im Zeitraum April bis Dezember 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten, oder 

 einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Durchschnitt in den Monaten April bis 
Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 

Zudem soll gezielt Hilfe angeboten werden für Unternehmen, die aufgrund der erneuten 
Schließungen im November bzw. Dezember 2020 stark von Umsatzrückgängen betroffen sind, 
aber keinen Anspruch auf außerordentliche Wirtschaftshilfe haben. Dies betrifft etwa viele 
Einzelhandelsgeschäfte in den Innenstädten. Daher können jene Unternehmen 
Überbrückungshilfe III für diese spezifischen Monate beantragen, die entweder im November 
oder im Dezember 2020 oder in beiden Monaten mindestens 40 Prozent Umsatzeinbußen 
gegenüber den Vorjahresmonaten November bzw. Dezember 2019 zu verzeichnen haben. 

Was wird gefördert / Höhe des Zuschusses? 
Der Förderhöchstbetrag pro Monat wird auf 200.000 Euro erhöht (bisher 50.000 Euro). Die Höhe 
der Zuschüsse orientiert sich wie bisher auch am Ausfall der Umsätze. Dabei gilt: je höher der 
Umsatzausfall im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie, desto höher die 
Überbrückungshilfe. Die Überbrückungshilfe kompensiert die Fixkosten wie folgt: 

 90 Prozent der Fixkosten bei mehr als 70 Prozent Umsatzeinbruch, 

 60 Prozent der Fixkosten bei Umsatzrückgang von 50 Prozent bis 70 Prozent, 

 40 Prozent der Fixkosten bei Umsatzeinbruch von mehr als 30 Prozent. 

Maßgeblich ist jeweils der Fördermonat im Vergleich zum entsprechenden Vergleichsmonat des 
Jahres 2019. Für Unternehmen, die zwischen dem 1. August 2019 und dem 30. April 2020 
gegründet worden sind, gilt als Referenzzeitraum für Umsatzverluste das dritte Quartal 2020. Für 
den Zugang zur spezifischen Unterstützung für die Monate November bzw. Dezember 2020 
können solche jungen Unternehmen den Monatsumsatz im Oktober 2020 oder den monatlichen 
Durchschnittsumsatz seit Gründung als Vergleichsumsatz ansetzen. Die Gesamtsumme der 
Förderung ist für die jungen Unternehmen entsprechend der Grenzen der einschlägigen 
Kleinbeihilfenregelung des europäischen Rechts auf max. 800.000 Euro begrenzt. 



Quelle: https://www.stuttgart.ihk24.de/blueprint/servlet/sihk24/coronavirus-informationen-
unternehmen/finanzielle-soforthilfen-von-bund-und-land-4741000?printsrc=button 
 

Wie erfolgt die Antragstellung? 
Die Überbrückungshilfe III (die auch Neustarthilfe enthalten wird) soll ab dem 1. Januar 2021 
gelten. Aufgrund der nötigen technischen Programmierungen und der Abstimmungen mit den 
Ländern und der EU-Kommission können die Anträge einige Wochen nach Programmstart im 
neuen Jahr gestellt werden. Die Details zur Antragstellung werden vermutlich in den nächsten 
Wochen feststehen. 

 


